
Allgemeine Geschäftsbedingungen der DeguDent GmbH  

1. Allgemeines   
Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur 
gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB). Sie sind Vertragsbestandteil 
aller gegenwärtigen und zukünftigen, mit uns abgeschlossenen Ver- 
träge und Vereinbarungen. Sie gelten insbesondere für Verkaufs- 
und Lieferverträge und für von uns in diesem Zusammenhang er- 
brachte Beratungsleistungen. Der  Besteller  erklärt sich durch die 

widerspruchslose Entgegennahme dieser Bedingungen, spätestens 

jedoch mit Empfang unserer Ware oder sonstiger Leistungen, mit der 
Geltung dieser Bedingungen – auch für etwaige Folgegeschäfte – 

einverstanden.   
Mündliche Nebenabreden, der Ausschluss, Änderungen oder Ergän- 
zungen  dieser  Allgemeinen  Geschäftsbedingungen  sowie  die  auf 
ihrer Basis abgeschlossenen Verträge bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
der  ausdrücklichen  schriftlichen  Bestätigung  durch  uns.  Dies  gilt 
auch für die Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses.   
Der Geltung abweichender allgemeiner Geschäftsbedingungen des 

Bestellers wird hiermit auch für den Fall widersprochen, dass sie uns in 
einem Bestätigungsschreiben oder auf andere Weise übermittelt 
werden. Auch die vorbehaltlose Lieferung von Waren und Leistung 

sowie  die  Entgegennahme  von  Zahlungen  unsererseits  bedeutet 
kein Anerkenntnis abweichender Bestimmungen. Soweit sich aus 

diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichts  anderes ergibt, 
gelten die Begriffe und Definitionen der INCOTERMS 2000.   
2. Angebote, Verträge, Urheberrechte   
Unsere Angebote sind freibleibend; ein Vertrag kommt erst durch 

unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande oder wenn Bestel- 
lungen von uns ausgeführt worden sind.   
Erklärungen und Anzeigen des Bestellers nach Vertragsschluss sind 

nur wirksam, sofern sie schriftlich erfolgen. An Abbildungen, Zeich- 
nungen, Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns 
Eigentums- und Urheberrechte vor. Sie dürfen Dritten nicht zugäng- lich 
gemacht werden. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf es unse- rer 
ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.   
3. Preise, Zahlungsbedingungen   
Die  Preise  verstehen  sich  „ab  Werk“  ausschließlich  Verpackung 

zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer. Zah- 
lungen sind sofort nach Rechnungstellung fällig und frei Zahlstelle an 

uns zu leisten, wenn nicht etwas anderes vereinbart ist. Der Abzug von 
Skonto bedarf besonderer schriftlicher Vereinbarung. Der Be- steller 
kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestrit- ten oder 
rechtskräftig festgestellt sind.   
4. Erfüllungsort, Transportversicherung   
Erfüllungsort ist unser Geschäftssitz. Sofern sich aus der Auftrags- 
bestätigung nichts Anderes ergibt, ist Lieferung „ab Werk“ vereinbart. 
Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung auf den Besteller 
über, wenn die Produkte oder Geräte zum Versand gebracht wer- 
den. Wir decken die Lieferung grundsätzlich durch eine Transport- 
versicherung ein; die insoweit anfallenden Kosten trägt der Besteller.  
Transport-  und  alle  sonstigen  Verpackungen  nach  Maßgabe  der 
Verpackungsordnung  werden  nicht  zurückgenommen;  ausgenom- 
men sind Paletten. Der Besteller ist verpflichtet, für eine Entsorgung der 
Verpackungen auf eigene Kosten zu sorgen.   
5. Lieferung, Mitwirkungspflichten   
Der Umfang unserer Lieferpflicht ergibt sich ausschließlich aus dem mit 
uns abgeschlossenen Vertrag. Konstruktions-, Form- und Farb- 
änderungen, die auf einer Verbesserung der Technik oder auf For- 
derungen des Gesetzgebers beruhen, bleiben vorbehalten, soweit 
die Änderungen nicht wesentlich oder sonst für den Besteller unzu- 
mutbar sind. Sind Teillieferungen für den Besteller zumutbar, können 

diese erfolgen und in Rechnung gestellt werden.   
Die Angabe von Lieferfristen erfolgt grundsätzlich unter dem Vorbe- halt  
vertragsgemäßer  Mitwirkung  des  Bestellers.  Die  Einhaltung unserer 
Lieferverpflichtung setzt die rechtzeitige und ordnungsge- mäße 
Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus.   
Stellt sich nach Abschluss des Vertrages heraus, dass der Besteller 
keine hinreichende Gewähr für seine Zahlungsfähigkeit bietet und 

unser Zahlungsanspruch gefährdet ist, sind wir berechtigt, die Liefe- 
rung zu verweigern, bis der Besteller die Zahlung bewirkt oder Si- 
cherheit für sie geleistet hat. Erfolgt die Zahlung oder Sicherheitsleis- 
tung nach einer darauf gerichteten Aufforderung nicht innerhalb von 12 
Werktagen, so sind wir zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt. Gerät 
der Besteller mit dem Abruf, der Abnahme oder Abholung in Verzug 
oder ist eine Verzögerung des Versandes oder der Zustel- lung von 
ihm zu vertreten, so sind wir unbeschadet weitergehender Ansprüche 
berechtigt, eine Kostenpauschale in Höhe der ortsübli- chen 
Lagerkosten zu verlangen, unabhängig davon, ob wir die Ware  

 

bei  uns  oder  einem  Dritten  einlagern.  Dem  Besteller  bleibt  der 
Nachweis vorbehalten, dass kein oder ein niedrigerer Schaden ent- 
standen ist.   
6. Liefertermine, Lieferverzug   
Liefertermine, Liefer- und Leistungsfristen werden schriftlich verein- 
bart. Für ihren Beginn ist das Datum der Auftragsbestätigung maß- 
geblich. Lässt sich die vereinbarte Frist infolge von uns nicht be- 
herrschbarer  Umständen  bei  uns  oder  unseren  Zulieferern  nicht 
einhalten, so verlängert sie sich angemessen. Über einen solchen 

Fall werden wir den Besteller umgehend unterrichten. Dauern die 

behindernden Umstände einen Monat nach Ablauf der vereinbarten 

Lieferfrist immer noch an, kann jede Seite vom Vertrag zurücktreten. 
Weitergehende Ansprüche wegen von uns nicht verschuldeter Über- 
schreitung der Lieferfrist sind ausgeschlossen.   
Werden wir selbst nicht beliefert, obwohl wir bei zuverlässigen Liefe- 
ranten  deckungsgleiche  Bestellungen  aufgegeben  haben,  werden 

wir von unserer Leistungspflicht frei und können vom Vertrag zurück- 
treten.   
Im Fall des Lieferverzugs ist der Besteller berechtigt – sofern er 
glaubhaft macht, dass ihm hieraus ein Schaden entstanden ist -, für 
jede vollendete Woche eine pauschalierte Verzugsentschädigung in 

Höhe von 0,5 % des Lieferwertes, maximal 5 % des Lieferwertes zu 

verlangen. Der Besteller kann uns ferner schriftlich eine angemesse- 
ne Nachfrist setzen, die mindestens 15 Werktage betragen muss. 
Nach ihrem fruchtlosen Ablauf ist er berechtigt, vom Vertrag zurück- 
zutreten oder Schadensersatz statt der Leistung zu verlangen. Die 

Schadensersatzansprüche des Bestellers wegen Verzögerung der 
Lieferung als auch Schadensersatzansprüche statt der Leistung, die 

über die vorgenannte Pauschale hinausgehen, sind in allen Fällen 

der verzögerten Lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetz- 
ten Frist zur Lieferung, ausgeschlossen.   
Die Beschränkung der Haftung gilt nicht, sofern der Verzug auf Vor- 
satz, grober Fahrlässigkeit oder auf einer wesentlichen Pflichtverlet- 
zung beruht. Er gilt auch nicht, sofern ein kaufmännisches Fixge- 
schäft vereinbart wurde. Eine Änderung der Beweislast zu Nachteil 
des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbun- 
den.   
7. Eigentumsvorbehalt   
Das Eigentum an der gelieferten Ware bleibt solange vorbehalten, 
bis unsere sämtlichen Forderungen gegen den Besteller aus der 
Geschäftsverbindung einschließlich künftig entstehender Forderun- 
gen aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Verträgen begli- 
chen sind. Das gilt auch, wenn Forderungen in eine laufende Rech- 
nung eingestellt sind und der Saldo gezogen und anerkannt ist.   
Der Besteller ist berechtigt, die Waren im ordentlichen Geschäfts- 
gang  zu  veräußern  oder  zu  verarbeiten.  Etwaige  Verarbeitungen 

nimmt er für uns vor, ohne dass wir hieraus verpflichtet werden. Bei 
Verarbeitung, Verbindung oder Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren entsteht für uns grundsätzlich ein Miteigentumsanteil 
an der neuen Sache, und zwar bei Verarbeitung im Verhältnis des 

Wertes  (=  Rechnungsbruttowert  einschließlich  Nebenkosten  und 

Steuern) der Vorbehaltsware zum Wert der neuen Sache, bei Ver- 
bindung oder Vermischung im Verhältnis des Wertes der Vorbe- 
haltsware zum Wert der anderen Waren.   
Der Besteller tritt uns hiermit alle Forderungen ab, die ihm aus der 
Weiterveräußerung gegen einen Abnehmer oder gegen Dritte er- 
wachsen. Zur Einziehung dieser Forderungen bleibt er auch nach 

der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderungen selbst 
einzuziehen, bleibt davon unberührt; jedoch werden wir von diesem 

Recht keinen Gebrauch machen, solange der Besteller seinen Zah- 
lungs- und sonstigen Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. 
Auf Verlangen hat uns der Besteller die abgetretenen Forderungen 

und  deren  Schuldner  mitzuteilen,  alle  zum  Einzug  erforderlichen 

Angaben zu machen, die zugehörigen Unterlagen auszuhändigen 

und die Schuldner von der Abtretung zu unterrichten.   
Bei  vertragswidrigem  Verhalten  des  Bestellers,  insbesondere  bei 
Zahlungsverzug,  sind  wir  zum  Rücktritt  und  zur  Rücknahme  der 
Ware berechtigt. Zwecks Rücknahme der Ware gestattet uns der 
Besteller hiermit unwiderruflich, seine Geschäfts- und Lagerräume 
ungehindert zu betreten und die Ware mitzunehmen.   
Der Besteller darf, soweit und solange der Eigentumsvorbehalt be- 
steht,  Waren  oder  aus  diesen  hergestellte  Sachen  ohne  unsere 

Zustimmung  weder  zur  Sicherung  übereignen  noch  verpfänden. 
Abschlüsse von Finanzierungsverträgen (zum Beispiel Leasing), die 

die Übereignung unserer Vorbehaltsrechte einschließen, bedürfen 

unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung, sofern nicht der Ver- 
trag  das  Finanzierungsinstitut  verpflichtet,  den  uns  zustehenden 

Kaufpreisanteil unmittelbar an uns zu zahlen.   
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Bei Pfändungen und sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Bestel- ler 
unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen. Ihm ist untersagt, mit 
seinen Abnehmern Abreden zu treffen, die unsere Rechte beeint- 
rächtigen können. Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicher- 
heiten auf Verlangen des Bestellers und nach unserer Wahl insoweit 
freizugeben, als der realisierbare Wert der Sicherheiten die zu si- 
chernden Forderungen um mehr als 20 % oder ihren Nennbetrag um 

mehr als 50 % übersteigt.   
8. Produktangaben   
Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über un- 
sere  Anlagen  und  Verfahren  beruhen  auf  umfangreicher   For- 
schungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln 

diese Ergebnisse mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelver- 
trag hinausgehende Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach 
bestem Wissen,  behalten  uns  jedoch  technische  Änderungen  im 

Zuge der Produktentwicklung vor. Das entbindet den Besteller je- 
doch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre An- 
wendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Verwendungs- 
angaben des Bestellers sind nur maßgebend, wenn von uns dem 

Besteller bei Vertragsschluss schriftlich bestätigt wurde,  dass die 
gelieferten Produkte oder Geräte für die vom Besteller beabsichtigte 

Verwendung geeignet sind. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung 

von Schutzrechten Dritter sowie für Anwendungen und Verfahrens- 
weisen.   
9. Sachmängel   
Ansprüche des Bestellers wegen Sachmängeln an neu hergestellten 

Produkten und Geräten verjähren soweit nicht abweichend verein- 
bart, innerhalb von einem Jahr nach Ablieferung bzw. Montage des 

vereinbarten Lieferungs- und Leistungsgegenstands. Ansprüche des 

Bestellers  wegen  Sachmängeln  an  gebrauchten  Produkten  und 

Geräten verjähren soweit nicht abweichend vereinbart, innerhalb von 

sechs Monaten nach Ablieferung bzw. Montage des vereinbarten 

Lieferungs- und Leistungsgegenstands. Bei arglistigem Verschwei- 
gen  von  Mängeln,  vorsätzlichem  Verhalten  oder  der  Übernahme 

einer Beschaffenheitsgarantie gelten die gesetzlichen Fristen. Die 

gesetzlichen Fristen gelten auch für Rückgriffsansprüche aus Ver- 
brauchsgüterkaufverträgen des Bestellers oder seiner Kunden.   
Der Besteller ist verpflichtet, selbst oder durch den von ihm bezeich- 
neten Empfänger als seinem Erfüllungsgehilfen die Ware oder Leis- 
tung unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen. Für die Unter- 
suchungs- und Rügepflicht gilt § 377 HGB. Offene Mängel – auch 
Abweichungen von einer etwa vereinbarten Beschaffenheit – sind 

unverzüglich,  verborgene  Mängel  unmittelbar  nach  ihrer  Entde- 
ckung, spätestens jedoch innerhalb der in vorstehendem Absatz 1 

genannten Verjährungsfrist schriftlich zu rügen. Unterlässt der Be- 
steller die form- und fristgerechte Anzeige, gilt die Ware als geneh- 
migt.   
Aus Sachmängeln, die den Wert und die Tauglichkeit der Ware zu 

dem uns erkennbaren Gebrauch nicht oder nur unwesentlich beeint- 
rächtigen, kann der Besteller keine weiteren Rechte herleiten.    
Bei berechtigten Mängelrügen sind wir nach unserer Wahl entweder zur 
Lieferung fehlerfreier Ersatzware oder zur kostenlosen Beseiti- gung 
des Mangels verpflichtet, es sei denn, der mit der Nacherfül- lung  
verbundene  Kostenaufwand  steht  in  keinem  Verhältnis  zur 
Erheblichkeit des Mangels und ist unzumutbar für uns.   
Der Besteller ist verpflichtet, ersetzte oder ausgetauschte Teile uns 

zurück zu übereignen.   
Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Besteller nach seiner Wahl 
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten oder Minderung des Kauf- 
preises zu verlangen. Soweit wir nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen - gleichgültig aus welchem Rechtsgrund – wegen 

eines Mangels zum  Schadensersatz  verpflichtet  sind,  ist  diese 

Schadensersatzverpflichtung nach Maßgabe nachfolgender Ziffer 10 

beschränkt.   
10. Haftung   
Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in Ziffer 9 vor- 
gesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend ge- 
machten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für 
Schadensersatzansprüche aus Verschulden bei Vertragsabschluss, 
wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer Ans- 
prüche auf Ersatz von Sachschäden gemäß § 823 BGB.   
Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Pro- 
dukthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässig- 
keit,  wegen  der  Verletzung  wesentlicher  Vertragspflichten.  Der 
Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertrags- 
pflichten  ist  jedoch  auf  den  vertragstypischen,  vorhersehbaren 

Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 
der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum  

 

Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht 
verbunden. Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber aus- 
geschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die 

persönliche  Schadensersatzhaftung  unserer  Angestellten,  Arbeit- 
nehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. Soweit dem 

Besteller nach dieser Ziffer 10 Schadensersatzansprüche zustehen, 
verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche bezüglich 

neu hergestellter Produkte und Geräte geltenden Verjährungsfrist 
gemäß Ziffer 9. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkt- 
haftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.   
11. Verjährung   
Andere als Mängelansprüche des Bestellers verjähren in zwei Jah- 
ren ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. Diese Beschränkung 

gilt nicht für unsere Haftung wegen Vorsatz und grober Fahrlässig- 
keit, unerlaubter Handlung, nach dem Produkthaftungsgesetz und 

bei schuldhafter Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit.   
12. Rücksendungen von Waren   
Ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung können an den 

Besteller gelieferte mangelfreie Waren nicht zurückgenommen oder 
umgetauscht werden. Genehmigte Rücksendungen des Bestellers 

werden mit einem Abzug vom Verkaufspreis gutgeschrieben. Waren in 
angebrochener Verpackung, sowie Produkte, deren Auslieferung 

bereits länger als 6 Monate zurückliegt, können grundsätzlich nicht 
zurückgenommen oder umgetauscht werden. Alle Rücksendungen 

erfolgen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.   
13. Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten   
Unsere Elektro- und Elektronikgeräte sind B2B-Produkte und nicht 
für den privaten Gebrauch vorgesehen.   
Der Besteller ist verpflichtet, gelieferte Elektro- und Elektronikgeräte im 
Sinne des Gesetzes über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und 
die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronik- 
geräten vom 16.03.2005 (ElektroG) nach Nutzungsbeendigung auf 
eigene Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß 

zu entsorgen. Der Besteller stellt uns von den Verpflichtungen nach § 
10 Abs. 2 ElektroG (Rücknahmepflicht der Hersteller) und damit im 

Zusammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei.   
Der Besteller hat gewerbliche Dritte, an die er die gelieferten Elektro- 
und  Elektronikgeräte  weitergibt,  vertraglich  dazu  zu  verpflichten, 
diese nach Nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetz- 
lichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen und für den Fall 
der  erneuten Weitergabe  eine  entsprechende  Weiterverpflichtung 

aufzuerlegen.   
Unterlässt es der Besteller, Dritte, an die er die gelieferten Elektro- 
und Elektronikgeräte weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Ent- 
sorgungspflicht und zur Weiterverpflichtung zu verpflichten, so ist der 
Besteller verpflichtet, die gelieferte Ware nach Nutzungsbeendigung 
auf seine Kosten zurückzunehmen und nach den gesetzlichen Vor- 
schriften ordnungsgemäß zu entsorgen.   
Unser Anspruch auf Übernahme und Freistellung durch den Bestel- ler 
verjährt nicht vor Ablauf von zwei Jahren nach der endgültigen 

Beendigung  der  Nutzung  des  Gerätes.  Die  zweijährige  Frist  der 
Ablaufhemmung beginnt frühestens mit Zugang einer schriftlichen 
Mitteilung des Bestellers bei uns über die Nutzungsbeendigung.   
14. Rechnungsabschlüsse   
Der Besteller hat Rechnungsabschlüsse, insbesondere Saldenbestä- 
tigungen, sowie sonstige Abrechnungen und Anzeigen auf ihre Rich- 
tigkeit  und  Vollständigkeit  zu  überprüfen.  Einwendungen  gegen 

Rechnungsabschlüsse  sind  innerhalb  eines  Monats  seit  Zugang 

abzusenden; sonstige Einwendungen sind unverzüglich zu erheben. 
Die Unterlassung rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung; 
gesetzliche Ansprüche des Bestellers bei begründeten Einwendun- 
gen nach Fristablauf bleiben unberührt.   
15. Ausfuhrkontrolle, Sanktionen und Dokumentation                      

15.1 Der Besteller erkennt an, dass der Verkauf, die Ausfuhr, die 

Wiederausfuhr, die Weitergabe und die Lieferung der Produkte 

geltenden Gesetzen und Vorschriften zur Ausfuhrkontrolle, zu 

Sanktionen und zum Zoll unterliegen können.                                            

15.2 Der Besteller verpflichtet sich, alle derartigen geltenden Gesetze 

und Vorschriften einzuhalten.                                                                               

15.3 Der Besteller hat auf Verlangen von uns unverzüglich alle 

Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die 

vernünftigerweise erforderlich sind, damit wir diese Gesetze und 

Vorschriften oder die von zuständigen Behörden, 

Beförderungsunternehmen, Spediteuren oder Logistikdienstleistern 

auferlegten Anforderungen einhalten kann.                                                           

15.4 Zu diesen Unterlagen können unter anderem 

Endverwenderbescheinigungen, Endverwendungserklärungen, 



Ausfuhrkontrollerklärungen oder ähnliche Bestätigungen bezüglich 

des endgültigen Bestimmungsortes, des Endverwenders oder der 

Endverwendung der Produkte gehören.                                                                      

15.5 Wir behalten uns das Recht vor, den Versand der Produkte 

zurückzuhalten, zu verzögern oder zu stornieren, bis diese Unterlagen 

in einer für uns zufriedenstellenden Form vorgelegt wurden. 

16. Sanktionen gegen Russland und Weißrussland  

16.1 Der Besteller wird Waren, die er von uns erhalten hat, weder 

unmittelbar noch mittelbar an eine natürliche oder juristische Person, 

Organisation oder Einrichtung („POE“) in Russland oder Belarus oder 

zur Verwendung in Russland oder Belarus (weiter-)verkaufen, 

(re-)exportieren oder anderweitig liefern oder verbringen, wenn die 

betreffenden Waren in einem Anhang der Verordnung (EU) Nr. 

833/2014 (in seiner jeweils geltenden Fassung) oder in einem Anhang 

der Verordnung (EG) Nr. 765/2006 (in seiner jeweils geltenden 

Fassung) aufgeführt sind, der Waren enthält, deren Verkauf, Lieferung, 

Verbringung oder Ausfuhr an POE in Russland oder Belarus oder zur 

Verwendung in Russland oder Belarus verboten ist, oder in anderen 

EU-Güterlisten, für die die Verordnung (EU) Nr. 833/2014 oder die 

Verordnung (EG) Nr. 765/2006 dieselben Verbote vorsieht 

(insbesondere Anhang I der Verordnung (EU) 2021/821 (in seiner 

jeweils geltenden Fassung) und Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 

258/2012 (in seiner jeweils geltenden Fassung)). 

16.2 Der Besteller bemüht sich nach besten Kräften sicherzustellen, 

dass der Zweck von Ziffer 16.1 nicht durch Dritte in der weiteren 

Handelskette, einschließlich möglicher Wiederverkäufer, vereitelt wird. 

16.3 Der Besteller hat einen angemessenen 

Überwachungsmechanismus einzurichten und aufrechtzuerhalten, um 

Verhaltensweisen Dritter in der weiteren Handelskette, einschließlich 

möglicher Wiederverkäufer, zu erkennen, die den Zweck von 

Ziffer 16.1 vereiteln würden. 

16.4 Der Besteller darf Rechte des geistigen Eigentums, 

Geschäftsgeheimnisse oder durch Rechte des geistigen Eigentums 

oder als Geschäftsgeheimnisse geschützte Zugangs- oder 

Weiterverarbeitungsrechte an Material oder Informationen, die er von 

der uns erhalten hat, nicht im Zusammenhand mit Waren nutzen, die 

in den Anwendungsbereich des Art. 12ga Abs. 1 der Verordnung (EU) 

Nr. 833/2014 (in seiner jeweils geltenden Fassung) fallen und die 

unmittelbar oder mittelbar zum Verkauf, zur Lieferung, zur Verbringung 

oder zur Ausfuhr nach Russland oder zur Verwendung in Russland 

bestimmt sind. 

16.5 Werden Unterlizenzen für Rechte des geistigen Eigentums oder 
Geschäftsgeheimnisse erteilt, so hat der Besteller seine 
Unterlizenznehmer zu verpflichten, die Verpflichtungen aus Ziffer 16.4 
ebenfalls einzuhalten und diese Verpflichtungen auch an seine 
Unterlizenznehmer weiterzugeben. 
16.6 Ein Verstoß gegen die Ziffern 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 oder 16.5 
stellt einen Verstoß gegen einen wesentlichen Bestandteil dieses 
Vertrages dar und wir sind im Falle eines Verstoßes gegen die Ziffern 
16.1, 16.2, 16.3, 16.4 oder 16.5 berechtigt, angemessene 
Abhilfemaßnahmen zu ergreifen, einschließlich, aber nicht beschränkt 
auf (i) die Kündigung dieses Vertrages und (ii) die Verlangung einer 
Vertragsstrafe in Höhe von 25% des Gesamtwerts dieses Vertrags 
oder des Verkaufspreises der ausgeführten Güter, je nachdem, 
welcher Wert höher ist. 
16.7 Der Besteller informiert uns unverzüglich über etwaige Probleme 

bei der Anwendung der Ziffern 16.1 bis 16.5, einschließlich etwaiger 

Aktivitäten Dritter, die den Zweck von Ziffer 16.1 oder 16.4 vereiteln 

könnten. Der Besteller stellt uns innerhalb von zwei Wochen auf 

einfaches Verlangen von uns Informationen betreffend die Einhaltung 

der Verpflichtungen nach den Ziffern 16.1 bis 16.5 zur Verfügung. 

17. Gerichtsstand   
Ist der Besteller Kaufmann, so ist Gerichtsstand der Sitz unseres 

Unternehmens. Wir sind jedoch auch berechtigt, den Besteller an 

seinem allgemeinen Gerichtsstand zu verklagen.   
18. Anwendbares Recht   
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen dem Besteller und uns gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des Über- 
einkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den interna- 
tionalen Warenkauf (CISG).   
19. Teilunwirksamkeit   
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen ganz 

oder  teilweise  rechtsunwirksam  sein,  bleibt  die  Wirksamkeit  der 
übrigen Bestimmungen davon unberührt.   
Hinweis: Daten des Bestellers werden von uns EDV-mäßig gespeichert und 
verarbeitet, soweit dies zur ordnungsgemäßen Abwicklung der vertraglichen 

Beziehungen erforderlich ist.   
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